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Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Stadt Friedberg, Lkr. Aichach-Friedberg: Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 94 

für das Gebiet zwischen Fürstenfelder Straße, Augsburger Straße und Meringer Straße in 

Friedberg-West 

 

Zuständige Gebietsreferentin: 

Bodendenkmalpflege: Frau Dr. Ruth Sandner 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 

künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und 

unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Im oben genannten Planungsgebiet liegt folgendes Bodendenkmal: 

 D-7-7631-0092 - Straße der römischen Kaiserzeit. 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. 

Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts 

für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 

berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß beschränken. 
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Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmäler nachrichtlich in der markierten Aus-

dehnung in den Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen sowie auf die 

besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 9 Abs. 6 BauGB) und im zugehörigen 

Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV 90 14.3). 

Die aktuellen Denkmalflächen können durch WMS-Dienst heruntergeladen werden. 

 

Für Teilflächen kann eine fachgerechte, konservatorische Überdeckung Eingriffe in die 

Denkmalsubstanz verringern. Bei der Planung und Durchführung dieser Maßnahmen berät das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege im Einzelfall. Genauere Informationen finden Sie auf 

der Serviceseite des BLfD (http://www.blfd.bayern.de/bodendenkmalpflege/service/) unter dem 

Stichwort „Konservatorische Überdeckung: Anwendung - Ausführung - Dokumentation“ oder 

unter dem Link: http://www.blfd.bayern.de/medien/konservatorischeueberdeckung_2016-06-

28.pdf 

 

Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall der oben genannten Planung keine Möglichkeit 

bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermeiden bzw. 

ist eine konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals nicht möglich, ist als 

Ersatzmaßnahme eine archäologische Ausgrabung durchzuführen.  

 

Wir bitten Sie folgenden Text in die textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den 

Umweltbericht zu übernehmen: 

 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist.  

 

Der Hinweis auf Art. 8 BayDSchG kann entfallen.  

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren die fachlichen 

Anforderungen formulieren.  

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  
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Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art und Umfang der erhaltenen 

Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen und müssen frühzeitig geplant werden. 

Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u.a. 

Durchführungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde, bei Grabfunden auch 

Anthropologie).  

 

Ist eine archäologische Ausgrabung nicht zu vermeiden, soll bei der Verwirklichung von 

Bebauungsplänen grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche 

archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber 

zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / 

Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; 

BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). Wir 

bitten darum, die Entscheidungsgremien mit diesem Hinweis zu befassen und stehen für 

die Erläuterung der Befunderwartung und der damit verbundenen Kostenbelastung aus 

derzeitiger fachlicher Sicht gerne zur Verfügung. 

 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayerischen 

Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage:  

http://www.blfd.bayern.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf  

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 

 

In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof (Entscheidung vom 

22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-VII-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 [bestätigt durch die 

nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2008, Az.: 1 BvR 

2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend angeregt, aus städtebaulichen Gründen 

geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 

[Bodendenkmal als „Archiv des Bodens“]) vorzunehmen. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der 

Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
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Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege 

betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 

Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege • Postfach 10 02 03 • 80076 München 

Landratsamt Aichach-Friedberg 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Münchener Straße 9 

86544 Aichach 

 

 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Donauwörth     

    
 

WWA Donauwörth - Postfach 14 52 - 86604 Donauwörth 

 

R
ec

yc
lin

g
p

ap
ie

r 
au

s 
10

0%
 A

lt
p

ap
ie

r   
Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-don.bayern.de 

www.wwa-don.bayern.de 

 

 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 94 für das Gebiet zwischen Fürs-
tenfelder Straße, Augsburger Straße und Meringer Straße in Friedberg-West 
- Öffentliche Auslegung gem. § 13 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3, Alt. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie 
folgt: 
 

1 Sachverhalt 

Das Planungsgebiet umfasst 9,73 ha. 
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet und ein 
Mischgebiet vorgesehen. Durch die Bauleitplanung soll eine maßvolle 
Nachverdichtung unter Erhaltung des Gartenstadtcharakters realisiert wer-
den. 

 
Das Baugebiet ist bereits bebaut. 
 
Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fach-
fragen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bo-
denverhältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 
 
 
 
 

Stadt Friedberg 
Marienplatz 5 
86316 Friedberg 
 
Ingrid.Goebl@friedberg.de 

 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung   +49 (906) 7009-333 Datum 
 
25.03.2019 

4-4622-AIC-9032/2019 
   

Patrizia Ernst  
Patrizia.Ernst@wwa-don.bayern.de 

23.04.2019 
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2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2.1.1 Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung wird durch die Trinkwasserversorgung der Stadt Augs-
burg in ausreichendem Umfang sichergestellt. 

2.1.2 Löschwasserversorgung 

 Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete 

  Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 

2.1.4 Grundwasser 

Über die Grundwasserverhältnisse im geplanten Baugebiet sind am Wasserwirt-
schaftsamt keine Beobachtungsergebnisse vorhanden. Es wird jedoch auf den hohen 
Grundwasserstand hingewiesen.  
 
Durch Anlage von Schürfgruben oder Bohrungen sollte die genaue Lage des Grund-
wasserspiegels ermittelt werden. 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Grundwasserspiegel von dem im 
Talgrund verlaufenden Lech und der Friedberger Ach beeinflusst wird. Die Grund-
wasserhöhe korrespondiert mit den Wasserständen in den Afra Seen und im Fried-
berger Baggersee.  
 
Bei Tiefgaragen oder Kellern kann davon ausgegangen werden, dass bei der Grün-
dung der Bauwerke Grundwasser aufgeschlossen wird. 
 
Durch die Einzelbauvorhaben könnte daher auf das Grundwasser eingewirkt (z.B. 
Aufstau, Umleitung, Absenkung), dadurch können nachteilige Folgen für Dritte ent-
stehen. Es wird empfohlen, hierzu ggfs. ein hydrogeologisches Gutachten in Auftrag 
zu geben, das die Beeinflussung ermittelt und ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen vor-
schlägt. Auf die Notwendigkeit, bei Eingriffen in das Grundwasser, vor Baubeginn ei-
ne wasserrechtliche Erlaubnis bei der Kreisverwaltungsbehörde einzuholen, wird hin-
gewiesen. 
 
Es wird empfohlen, die Keller wasserdicht (rissbreitenbeschränkende Betonbauwei-
se) auszubilden und die Gebäude gegen Auftrieb zu sichern. 
 
Es wird empfohlen, bei Öltanks eine Auftriebssicherung vorzusehen. 
 
Erforderliche Grundwasserabsenkungen zur Bauwasserhaltung bedürfen der wasser-
rechtlichen Erlaubnis. Anträge dazu sind bei der Kreisverwaltungsbehörde rechtzeitig 
vor Baubeginn einzureichen. Grundsätzlich ist eine Versickerung des geförderten 
Grundwassers vorzusehen. Eine Grundwasserabsenkung über den Bauzustand hin-
aus ist nicht zulässig. 
 
Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter An-
sprüche Dritter wird empfohlen. 
 
Bei der Errichtung von Hausdrainagen ist darauf zu achten, dass diese nicht an den 
Schmutz-/Mischwasserkanal angeschlossen werden. 
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2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

  Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind dem Wasserwirtschaftsamt im Pla-
nungsgebiet nicht bekannt. 

 
  Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altab-

lagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt 
einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

 
  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 

Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen 
Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfehlen daher vorsorg-
lich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten ge-
ogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 

 

2.2 Abwasserbeseitigung 
  Das Baugebiet ist bereits erschlossen. Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale 

Abwasserbehandlungsanlage vor Bezug anzuschließen.  
 
  Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die 

Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von 
gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. Hierzu sollten 
entsprechende Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 
  Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzu-
reichen. 

 
  Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-

stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, 
empfehlen wir die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (DWA). 

 
  Auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA wird hingewiesen („Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“). 
 
  Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Gründen des Gewässerschutzes zu 

sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation 
zu beseitigen (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert werden). 

 
  Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen voraussichtlich ausreichend 

reinigen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 
 

2.3 Hochwasserrisikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

2.3.1 Hochwasser 

  Wir weisen darauf hin, dass das Planungsgebiet  bei einem extremen Hochwasserer-
eignis (HQExtrem) entsprechend den unter www.iug.bayern.de veröffentlichten Hoch-
wassergefahren- und Risikokarten teilweise überflutet wird. Zur Berücksichtigung in 
der Bauleitplanung verweisen wir auf das Ministerialschreiben UMS 52g-U4521-
2014/37-21 vom 08.02.2016 an den Bayerischen Städtetag/Gemeindetag. Dieser 
Hinweis dient der Gefahrenabwehr und Sensibilisierung der Bauwerber. 

 

http://www.iug.bayern.de/
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  Gem. § 78b WHG sind bei der Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen in Risi-
kogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten der Schutz von Leben und 
Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 
Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen. 

 
  Gem. § 78c WHG sind Heizölverbraucheranlagen, die am 05.01.2018 in Gebieten 

nach § 78b Abs. 1 Satz 1 WHG vorhanden sind, sind bis zum 05.01.2033 nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten, soweit 
dies wirtschaftlich vertretbar ist. Sofern Heizölverbraucheranlagen wesentlich geän-
dert werden, sind diese zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher nachzurüsten.  

 

3 Zusammenfassung 
  Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 

Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden. 
 
Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 

 
Patrizia Ernst 
 
Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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Andreas Muschler 
+49 821-456-23321 (Tel.) 
16.04.2019 
Stadt Friedberg / Lkr. Aichach-Friedberg 
B-Plan Nr. 94 zwischen Fürstenfelder Straße, Augsburger Straße und Meringer Straße 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Vorgang 2019326 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. 
Deren Bestand und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen 
von den Baumaßnahmen berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt 
werden, wobei die Aufwendungen der Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind.  
 
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der 
Deutschen Telekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung 
zu treten. 
 
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen 
benötigen, können diese angefordert werden bei: 
 
E-Mail:    Planauskunft.Sued@telekom.de 
Fax:         +49 391 580213737 
Telefon:   +49 251 788777701 
 
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung  des Planbereichs mit 



  

 

 
 

 

Datum  16.04.2019 
Empfänger   

Blatt  2 

 

 
Telekommunikationsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung 
vorbehalten. 
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen 
über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie 
möglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Süd, PTI 23 
Gablinger Straße 2 
D-86368 Gersthofen 
 
Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu 
verwenden. 
 
Für die Beteiligung danken wir Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Muschler 


